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Revision StromVG: Zweite Etappe der
Strommarktliberalisierung und
gesellschaftliche Debatte (Mo. 17.3971)

Energiepolitik

Der Bundesrat hatte nach der Vernehmlassung das UVEK im Sommer 2016 beauftragt, zu
gegebenem Zeitpunkt weitere Schritte zur  Strommarktliberalisierung einzuleiten.
Diesen Zeitpunkt sah die UREK-NR Ende 2017 gekommen, reichte eine entsprechende
Motion ein und kündigte in einer Medienmitteilung an, die vollständige Liberalisierung
des Strommarktes umsetzen zu wollen. Eine vollständige Strommarktliberalisierung soll
bezwecken, dass zukünftig auch Kleinkunden und private Haushalte entscheiden
können, wo sie ihren Strom beziehen möchten. Kleinkunden und Grosskunden, die
nicht auf dem internationalen Strommarkt einkaufen, bezahlen aktuell einen festen
Strompreis, der nur jährlich angepasst wird. 

Begonnen hatte die Debatte um die Liberalisierung des Strommarktes schon im Jahr
1999, endete dann vorerst jedoch mit einer Ablehnung an der Urne im Jahr 2002. Ein
weiterer Schritt der Liberalisierung folgte fünf Jahre später mit dem
Stromversorgungsgesetz, dank dem Grosskunden mit einem Verbrauch von über
100'000 kWh ihren Strom seit 2009 auf dem internationalen Markt frei beziehen
können. Diese teilweise Liberalisierung reiche gemäss UVEK jedoch nicht aus, um ein
Stromabkommen mit der EU abschliessen zu können. Ein Abkommen bringe mehr
Versorgungssicherheit, senke gleichzeitig die Kosten und stelle die Schweiz bei
Stromengpässen auf die gleiche Prioritätsstufe wie die EU-Staaten, erklärte Bundesrätin
Doris Leuthard gegenüber der NZZ. Wie aus den Medien zu vernehmen war,
befürchteten die linken Parteien jedoch, dass bei einem Abkommen billiger Kohlestrom
importiert würde, sowie Wasserkraftwerke und Arbeitsplätze in der Schweiz verloren
gingen. Auf der anderen Seite habe sich gemäss dem Tagesanzeiger die SVP
diesbezüglich noch nicht genauer geäussert und die FDP sei gespalten. Unterstützung
sei somit vorwiegend in der Mitte zu finden. Unklar seien somit die Auswirkungen dieser
Massnahmen auf die Umsetzung der beschlossenen Energiestrategie 2050. 1

MOTION
DATUM: 31.10.2017
MARCO ACKERMANN

Nachdem in einem ersten Schritt im Jahr 2007 der Strommarkt für Grosskunden mit
einem Verbrauch von über 100 Kilowattstunden liberalisiert worden war, sollte mit der
von der UREK-NR eingereichten Motion nun die zweite Öffnungsetappe für
Kleinkunden folgen. Die Mehrheit der Kommission erhoffte sich von der Liberalisierung
die Schaffung von mehr Anreizen zu technischem Fortschritt und zu Effizienzgewinn
sowie eine Verringerung der ungleichen Lastenverteilung zwischen gebundenen und
ungebundenen Endkunden. Letzteres Argument nahm auch der die Kommission im Rat
vertretende Christian Wasserfallen (fdp, BE) auf: Mit der Motion sollten für alle «gleich
lange Spiesse» geschaffen werden, denn es bestehe derzeit ein grosses
Ungleichgewicht auf dem Markt, da nicht alle Haushalte und KMU gleich viel für den
Strom bezahlen müssten und die Schweiz aufgrund unterschiedlicher Regelungen
einem «Flickenteppich» ähnlich sehe. Der zweite Schritt der Liberalisierung sei zudem
nötig, damit die Schweiz ein Stromabkommen mit der EU abschliessen könne.
Schliesslich könnten gemäss Wasserfallen erneuerbare Energien auf einem nicht
liberalisierten Markt gar nicht überleben, was der Energiestrategie 2050 widerspräche.
Auch Pierre-André Page (svp, FR) unterstützte Wasserfallen und fügte an, dass die
Konsumenten durch diesen Schritt mehr Flexibilität hätten, aus mehr attraktiven
Produkten auswählen und ihren Konsum so auch anpassen könnten.
Ganz anderer Meinung war SP-Fraktionschef Roger Nordmann – seine Minderheit hatte
die Ablehnung der Motion beantragt. In der Ratsrede sprach er von einer Illusion der
alles regelnden Marktmacht und warnte erstens davor, dass die Kunden durch die
geplante Liberalisierung keinen Rappen sparen würden, da die Produzenten bei mehr
Wettbewerb auf Werbung setzen würden, was die Endpreise wieder in die Höhe triebe.
Zweitens würde das Ziel der Förderung von erneuerbaren Energien entgegen der
Meinung Wasserfallens auch mit einer «ruckartigen Liberalisierung»  verfehlt, da die
Stromproduzenten dadurch wie Axpo und Alpiq in Schwierigkeiten gerieten und die
Schweiz von billigem ausländischem Kohlestrom überschwemmt würde. Betreffend das
Abkommen mit der EU und der damit verbundenen Versorgungssicherheit sah
Nordmann zwar die Notwendigkeit der Liberalisierung, das heisse jedoch nicht, dass
man den Markt den Marktkräften überlassen müsse, betonte er.  Stattdessen bedürfe
der Strommarkt staatlicher Korrektur- und Unterstützungsmassnahmen.

MOTION
DATUM: 08.03.2018
MARCO ACKERMANN
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Für Gesprächsstoff sorgte in der Ratsdebatte vor allem auch der Motionstext selber.
Grundsätzlich befürworteten die im Rat sprechenden Parlamentarierinnen und
Parlamentarier die Liberalisierung, jedoch stritten sie um die Art und Weise wie diese
erfolgen sollte. Christian Imark (svp, SO) widersprach Roger Nordmann, dass niemand
von einer bedingungslosen Liberalisierung spreche, wie jener dies anprangere.
Nordmann las daraufhin den Gesetzestext vor und kritisierte, dass nirgends von
Leitplanken, einem EU-Abkommen oder von Investitionen in erneuerbare Energien
gesprochen werde. Zustimmen würde er erst, wenn diese Punkte auch geregelt seien.
Daraufhin meldete sich Bundesrätin Doris Leuthard zu Wort und beteuerte, dass die
Liberalisierung selbstverständlich von flankierenden Massnahmen begleitet werden
müsse. Eine Liberalisierung bringe vor allem Produktinnovationen, neue
Geschäftsmodelle, beseitige Preisdifferenzen auf den Strombeschaffungskosten und
sei deshalb auch konsumentenfreundlich. Bezüglich der Wahlfreiheit des
Stromanbieters konkretisierte Leuthard die Vorstellungen des Bundesrates, wonach der
Wechsel – wie bei der Krankenkasse – einmal jährlich möglich sein solle. Sie bat die
grosse Kammer zur Annahme der Motion. Dieser Bitte und der Empfehlung der
Mehrheit der UREK folgten 130 Nationalrätinnen und Nationalräte, 44 Gegenstimmen
gingen aus der SP- und der Grünen-Fraktion ein. 8 Personen enthielten sich der
Stimme. 2

Mitte Oktober 2018 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zur Revision des
StromVG. Von der Anpassung des Stromversorgungsgesetzes erhoffte sich der
Bundesrat die langfristige Gewährleistung der Versorgungssicherheit, eine verbesserte
Integration von erneuerbaren Energien in den Strommarkt und eine wirtschaftliche
Effizienzsteigerung. Kernelement der Vorlage bildete die vollständige Liberalisierung
des Schweizer Strommarktes mit der freien Wahl des Stromanbieters für alle. Eine
solche Marktöffnung wurde vom Parlament schon im Jahr 2007 ins Gesetz
aufgenommen, bisher aber in einer ersten Öffnungsetappe nur für Grosskunden
umgesetzt. Die Endkunden sollen so künftig ihr Versorgungsmodell und ihren Anbieter
selbständig wählen können. In einem einfachen und standardmässigen
Grundversorgungsmodell sollen Endkunden ausschliesslich Strom aus der Schweiz
erhalten, der einen Mindestanteil an erneuerbaren Energien enthält und insbesondere
die Schweizer Wasserkraft stärkt. Um die Versorgungssicherheit zusätzlich zu stärken,
wollte der Bundesrat mit der Revision die Grundlage für Ausschreibungsmodelle für die
Errichtung von Speicherreserven gesetzlich verankern, die Stromengpässe in
schwierigen Situationen ausgleichen könnten. Bezüglich der Effizienz wollte der
Bundesrat mit den vorgeschlagenen Massnahmen mehr Anreize schaffen, um das
Stromnetz möglichst optimal zu nutzen und teure Kapazitätsausbauten zu vermeiden.
So sollen beispielsweise die Beanspruchung des Netzes – das heisst die bezogene
Leistung in Kilowatt – gegenüber der bezogenen Energiemenge (Kilowattstunden) bei
der Berechnung der Netznutzungstarife mehr ins Gewicht fallen. Teure Netzausbauten
will der Bundesrat auch mit einer erhöhten Flexibilität vermeiden, indem beispielsweise
der Verbrauch mittels Anreizen besser auf die Produktion abgestimmt wird. Dank der
sogenannten «Sunshine-Regulierung» sollen schliesslich Endkunden durch die ElCom
verlässliche und transparente Informationen über die Leistung und Kosteneffizienz der
Verteilnetzbetreiber erhalten. Auch im Bereich der Messdienstleistungen wollte der
Bundesrat mehr Wahlfreiheiten gewähren und den Markt stärker spielen lassen. Die
Vernehmlassung dauert bis Ende Januar 2019. 3

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 17.10.2018
MARCO ACKERMANN

Der geplanten Revision des Stromversorgungsgesetzes (StromVG) – die eine langfristig
sichere, effiziente Stromversorgung anstrebt, welche gleichzeitig die Ziele der
Energiestrategie 2050 umsetzt – wurde in der Presse grosses Interesse
entgegengebracht. Vor allem die Themen Liberalisierung, Wahl des Stromanbieters für
Haushalte, das Stromabkommen mit der EU und ungleiche Tarife wurden dabei in den
Berichten aufgenommen. 
Die Stromkosten, welche die Haushalte bezahlen, setzen sich aktuell etwa zur Hälfte aus
Netzkosten und zur anderen Hälfte aus den Stromverbrauchskosten sowie aus Steuern
und Abgaben zusammen. Die Gesetzesrevision, die sich bis Ende Januar 2019 in der
Vernehmlassung befand, will bei den Stromkosten und den im internationalen Vergleich
hohen Netzkosten ansetzen und baut deshalb auf zwei grossen Eckpfeilern auf.
Auf der einen Seite sollen unter dem Oberbegriff Strommarktregulierung (teilweise
unter dem Begriff verbessertes Marktdesign bekannt) drei Ziele erreicht werden:
Erstens soll die Versorgungssicherheit gewährleistet werden, indem nebst einer
besseren Zusammenarbeit mit der EU und einer neuen Konzeption der

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 28.12.2018
MARCO ACKERMANN
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Stromversorgung auch eine zusätzliche Speicherreserve für mögliche Engpässe im
Winter entsteht. Zweitens sollen durch verschiedene Massnahmen die erneuerbaren
Energien marktnah in die Schweizer Stromlandschaft integriert und im gleichen
Atemzug die Ziele der Energiestrategie 2050 marktseitig umgesetzt werden. Drittens
soll die wirtschaftliche Effizienz gefördert werden, indem neu Angebot und Nachfrage
den Preis bestimmen, die Haushalte mit ihrer Angebotswahl Impulse auf dem Markt
setzen können und dadurch Anreize für das Schaffen neuer, innovativer Produkte
entstehen. Als zentralste Massnahme bei der Strommarktregulierung gilt deshalb die
vollständige Liberalisierung des Schweizer Strommarktes, die mit einer freien Wahl des
Stromanbieters für alle Unternehmen und Haushalte einhergeht – dieses Recht stand
bis anhin nur den grösseren Unternehmen zu. Da auf einem solchen freien Markt die
Preise flexibler sind und möglicherweise die Gefahr von Preismissbrauch besteht, soll
nach den Vorstellungen des Bundesrats ein Grundversorgungsmodell bestehen bleiben,
das gemäss den Zielen der Energiestrategie 2050 aus einem Schweizer Strommix
besteht und deren Bestrebungen marktnah umsetzt. In dieses Grundprogramm sollen
die Kunden nach Wunsch wieder zurückkehren können. Diese vollständige
Liberalisierung des Stromanbietermarktes – nicht aber des Stromnetzes, dies bleibt ein
Monopol – bildet eine zentrale Bedingung  für den Abschluss eines
Strommarktabkommens mit der EU, das den Zugang zum europäischen
Strombinnenmarkt für die Schweiz neu regelt. Letzteres Abkommen bedinge aber
gemäss Energieministerin Doris Leuthard vorab eine Einigung im Streit um das
Rahmenabkommen zwischen der Schweiz und der EU, in welchem es um den
Marktzugang generell geht.
Auf der anderen Seite gilt die Netzregulierung als zweiter grosser Eckpfeiler der
Revision. Auch hier sollen drei grobe Unterziele erreicht werden. Hierzu zählen eine
erhöhte Verursachergerechtigkeit, eine verbesserte Effizienz sowie mehr Transparenz
bei den Netzbetreibern. Punkto Effizienz soll eine Verbesserung des
Regulierungsrahmens erfolgen, welche den neuen Technologien besser Rechnung trägt.
So sollen beispielsweise ökonomische Knappheiten die Netznutzung besser steuern:
Anstatt die Netze weiter auszubauen und die Kosten auf die Konsumenten
weiterzuverrechnen, soll beispielsweise die Ladung von Elektromobilen mittels
Marktkräften und intelligenter Technologie in Stunden verlegt werden, in denen die
Netze weniger stark beansprucht werden. Währendem dieses Unterziel in den Medien
kaum auf Interesse stiess, flammte die Frage um die Transparenz und die
Verursachergerechtigkeit in den Medien stark auf. So nahmen beispielsweise die Basler
Zeitung und der Tagesanzeiger dieses Ziel als Grundlage für Berichte über
Rechnungstricks der Stromverteiler bei Netzabgaben. Über die teilweise
ungerechtfertigten und unterschiedlichen Netzabgaben in den Kantonen und
Gemeinden – als Beispiel nannten die Medien die durchschnittlichen jährlichen
Netzgebühren eines Vierpersonenhaushalts der beiden benachbarten Gemeinden
Safern (BE) mit CHF 313 und Orpund (BE) mit CHF 518 – zeigten sich in den Medien
Politikerinnen und Politiker aus verschiedensten Parteien empört. Der «Blick»
berichtete zudem über grosse Unterschiede und mögliche Missstände bei der
Betrachtung der totalen Stromrechnung: So bezahle ein durchschnittlicher
Vierpersonenhaushalt in der Gemeinde Zwischenbergen (VS) nur gut CHF 268 pro Jahr,
Haushalte in Basel-Stadt hingegen müssten für die gleiche Strommenge eine Rechnung
von rund CHF 1253 begleichen. 
Energieministerin Doris Leuthard rechnete Ende 2018 im Interview mit der
Wirtschaftszeitschrift «Die Volkswirtschaft» des SECO damit, dass es vermutlich noch
etwa vier Jahre dauern werde, bis die tatsächliche Marktöffnung erfolgen wird. Die
Vorlage müsse nach der Vernehmlassung zuerst noch durchs Parlament und eventuell
noch eine Referendumsabstimmung überstehen. Ein fakultatives Referendum sei wohl
zu erwarten, da die verschiedenen Eigentümer der Verteilnetzbetreiberfirmen,
darunter auch die Kantone und Gemeinden, derzeit von den gebundenen Haushalten
und KMU profitierten. Bis zu einem neuen Abkommen mit der EU bestünden somit noch
einige Hürden. Je länger man jedoch damit warte, desto teurer werde es für die
Schweizer Konsumenten, so Leuthard in einem Interview mit der Handelszeitung. 4

Ende Januar 2019 endete die Vernehmlassungsfrist zur Revision des StromVG und damit
zur Frage nach der vollständigen Liberalisierung des Schweizer Strommarktes. Eine
Mehrheit der Kantone, der Wirtschaftsverbände und der Parteien sprach sich zwar für
eine im Kern der Vorlage umzusetzende Liberalisierung des Schweizer Strommarktes
aus, jedoch äusserten viele Vernehmlassungsteilnehmende Vorbehalte, insbesondere in
Bezug auf fehlende Unterstützungsmassnahmen für erneuerbare Energien und die
Wasserkraft. 

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.01.2019
MARCO ACKERMANN
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Die Wirtschaft zeigte sich in der Vernehmlassung gespalten. Auf der einen Seite stand
der Dachverband Economiesuisse, der die Liberalisierung des Strommarktes begrüsste.
Ebenfalls als wünschenswert stufte der Wirtschaftsdachverband dabei das vom
Bundesrat vorgeschlagene Grundversorgungsmodell ein, da damit die Schweizer
Wasserkraft gestärkt werden könne. Weitere Unterstützungsmassnahmen lehnte der
Verband aber ab. Das marktnahe Modell für die Grosswasserkraft, wie es das von der
Stimmbevölkerung angenommene EnG von 2016 (Referendum ENS 2050) vorsah,
wollten Industrie-, Wirtschafts- und Gewerbeverbände mit einem sogenannten Energy-
Only-Markt erreichen, bei dem nur die tatsächlich erzeugte Strommenge vergütet wird,
nicht aber die Bereitstellung von Stromkapazitäten, wie dies bei einem regulierten
Kapazitätsmarkt der Fall ist. Auf der anderen Seite blickte die Strombranche mit dem
Dachverband VSE einer Liberalisierung kritisch entgegen, da der verstärkte Wettbewerb
noch weniger Anreize schaffe, in der Schweiz Investitionen in die Strominfrastruktur zu
tätigen. Das vorgeschlagene marktnahe Modell, welches gemäss bestehendem EnG die
auslaufenden Marktprämien für die Grosswasserkraft ablösen soll, müsse deshalb
zwingend von zusätzlichen Investitionsanreizen begleitet werden. Das vorgesehene
Grundversorgungsmodell, zu dem Konsumentinnen und Konsumenten jederzeit wieder
zurückkehren können und das zu vom Bundesrat vordefinierten Konditionen (Preis und
Strommix) angeboten werden muss, stufte der Verband zudem als eine
«Produktvorgabe» ein und lehnte dieses ebenfalls ab. 
Sowohl Economiesuisse als auch die Strombranche bewerteten hingegen die geplante
Speicherreserve als begrüssenswert, wobei der VSE anmerkte, dass diese Massnahme
nicht ausreiche, um langfristigen Versorgungsengpässen entgegenzuwirken. 

Für eine Strommarktöffnung argumentierten unter den Parteien die CVP, FDP, GLP und
die SVP. Die SP und die Grünen stellten sich – zusammen mit
Arbeitnehmerorganisationen und Gewerkschaften – grundsätzlich gegen eine
Strommarktöffnung, insbesondere wenn einheimische erneuerbare Energien zu wenig
unterstützt werden. Eine Liberalisierung sei zudem vom Zustandekommen eines
Stromabkommens mit der EU abhängig zu machen, forderten die beiden linken
Parteien. Diesen Gedanken lehnte die SVP in ihrer Stellungnahme ab, die den
Liberalisierungsschritt nicht als «Präjudiz» für ein Stromabkommen mit der EU
betrachten wollte. Letzteres sei nur dann abzuschliessen, wenn dies im Interesse der
Schweiz stehe und deren Souveränität nicht einschränke. Ein sehr wichtiger Kritikpunkt
der Vorlage war zudem die Frage der Begleitmassnahmen: Alle grösseren Parteien,
ausser der FDP, vermissten in der Vorlage Unterstützungsmassnahmen für einheimische
erneuerbare Energien und/oder die Wasserkraft. Das von der Energiewirtschaft
(Mehrzahl der Verbände von Verteilnetzbetreibern sowie kleineren Energieversorgern)
kritisierte Grundversorgungsmodell fand bei der SP und den Grünen sowie bei CVP und
SVP Zuspruch, wobei sich die Parteien bei der Frage der Preisregulierung uneinig
waren: CVP und SVP wollten von Preisvorgaben im Grundversorgungsmodell absehen.
Die FDP wollte zudem erreichen, dass das Grundversorgungsmodell nicht in den
Händen der Netzbetreiber liegt, sondern in die Verantwortung des Stromlieferanten
gegeben wird, und die GLP brachte erneut die Idee von Lenkungsabgaben ins Spiel. Die
Grünen verlangten des Weiteren, den Anteil an erneuerbaren Energien beim
Grundversorgungsmodell bei 100 Prozent anzusetzen und nicht wie im Vorentwurf
vorgesehen nur zu einem «gewissen Anteil». 
Einhelliger Tenor herrschte unter den Parteien – wie unter den Wirtschaftsverbänden –
schliesslich bei der Frage der Speicherreserve zur Absicherung der
Versorgungssicherheit, den SP, Grüne, CVP, GLP, FDP und SVP prinzipiell unterstützten.

Unter den Kantonen begrüssten Aargau, Bern, Basel-Stadt, Luzern, St. Gallen,
Schaffhausen sowie Thurgau die Vorlage grösstenteils. Ablehnend oder nur mit
teilweiser Zustimmung standen dem Vorhaben die Westschweizer Kantone Waadt, Genf
und Jura sowie die Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) – d.h. die Kantone
Uri, Obwalden, Nidwalden, Glarus, Appenzell Innerrhoden, Graubünden, Tessin und
Wallis – gegenüber. Ihre primäre Kritik war, dass mit der Vorlage zu wenig Investitions-
und zu geringe Planungssicherheit für die Energiewirtschaft geschaffen werde. Der
Kanton Genf fand hier deutliche Worte und erklärte, dass er den zweiten
Öffnungsschritt unter diesen Bedingungen ablehne. Der Kanton Zürich monierte, dass
mit den vorgesehenen Massnahmen die Stromversorgungssicherheit bis 2035 nicht
ohne Weiteres gesichert sei, und forderte, dass der Selbstversorgungsgrad der Schweiz
und die dazu nötigen Massnahmen, insbesondere im Bereich der Wasserkraft,
festgelegt werden. Er begrüsste aber prinzipiell die Öffnung des Strommarktes. 

Grundsätzlichen Zuspruch fanden in der Vernehmlassung auch die weiteren
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Massnahmen im Bereich der verbesserten Verursachergerechtigkeit, der
Flexibilisierung und der Effizienzsteigerung in den Verteilnetzen, wobei die genauen
Vorstellungen zur Ausgestaltung teilweise auseinanderklafften. Beispielsweise bei der
verursachergerechten Netztarifierung würden einige Vernahmlassungsteilnehmende
zwecks erhöhter Flexibilität eine Umsetzung der Massnahmen auf Verordnungsebene
bevorzugen. Umstritten blieb auch die geplante Einführung der Wahlfreiheiten im
Messwesen, wobei die Verteilnetzbetreiber aufgrund des zusätzlichen Aufwands
mehrheitlich deren Verzicht forderten, wohingegen verschiedene Wirtschaftsverbände
sowie die FDP und die GLP sogar eine Ausweitung des Vernehmlassungsvorschlags
wünschten. 

Anders als ihre Vorgängerin Doris Leuthard werde die neu ins UVEK gewechselte
Simonetta Sommaruga, die eine Liberalisierung wohl lieber noch etwas auf die lange
Bank geschoben hätte, regelrecht zu einer Liberalisierung «verknurrt», stellte die NZZ
fest. Gegenüber derselben Zeitung erklärte die neue Energieministerin, dass es
gleichzeitig eines Abkommens mit der EU bedürfe, um die Vorteile der Liberalisierung
spüren zu können. Die vollständige Liberalisierung des Schweizer Strommarktes bilde
die Voraussetzung für den Abschluss eines Stromabkommens mit der EU, welches
schon seit Jahren diskutiert werde und die Versorgungssicherheit nachhaltig steigern
sollte. Wie die Medien weiter berichteten, drohte der Schweiz aufgrund des fehlenden
Abkommens Ende 2019 der Ausschluss aus der neuen EU-Handelsplattform für den
Regelenergiemarkt «Projekt TERRE». Bevor allerdings ein Stromabkommen
abgeschlossen werden könnte, bräuchte es zuerst eine Einigung zur Frage des
Rahmenabkommens zwischen der Schweiz und der EU, weshalb es noch ein längerer
Weg bis zu einem solchen Stromabkommen werden könnte. Bezüglich der vielseitig
geäusserten Bedenken zu den fehlenden Anreizen bei erneuerbaren Energien gab
Bundesrätin Sommaruga bekannt, die Liberalisierung mit einem gleichzeitigen
Förderprogramm (Revision des EnG) begleiten zu wollen. 5

Im April 2020 beauftragte der Bundesrat das UVEK, bis im April 2021 eine Änderung
des StromVG auszuarbeiten. Die in der Vernehmlassung mehrheitlich unterstützte,
vollständige Strommarktöffnung soll damit in Angriff genommen werden. Gleichzeitig
gab der Bundesrat bekannt, die Fördermassnahmen für einheimische erneuerbare
Energien neu auszugestalten. Eine entsprechende Vorlage zur Revision des EnG kam
noch am selben Tag in die Vernehmlassung. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.07.2020
MARCO ACKERMANN

Mitte November 2020 gab der Bundesrat bekannt, die Revision des StromVG
zusammen mit der Revision des EnG unter dem Mantelerlass «Bundesgesetz für eine
sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien» zusammenzuführen. Er kam
damit einer mehrfach in der StromVG-Vernehmlassung geäusserten Forderung
entgegen, die Strommarktliberalisierung mit geeigneten Unterstützungsmassnahmen für
erneuerbare Energien und die Wasserkraft zu begleiten. Eine gemeinsame Betrachtung
beider Vorlagen hatte sich auch eine Vielzahl der Vernehmlassungsteilnehmenden des
EnG gewünscht. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.11.2020
MARCO ACKERMANN

Si la libéralisation du marché de l'électricité se positionnait initialement comme la
pierre angulaire de la réforme de la loi sur l'énergie (LEne), la crise énergétique et les
développements internationaux ont redistribué les cartes. La Commission de
l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats
(CEATE-CE) a préconisé, à l'unanimité, le rejet de la motion. Pour justifier cette
recommandation, la sénatrice Baume-Schneider (ps, JU) a expliqué que le Conseil des
Etats avait adopté, en septembre 2022, une nouvelle version de la loi fédérale relative à
l'approvisionnement sûr en électricité reposant sur des énergies renouvelables (LApEl)
qui, d'un côté, fermait la porte à une libéralisation complète du marché de
l'électricité, et d'un autre côté, ouvrait la porte à des communautés électriques
locales. Lors de la session d'hiver 2022, la motion a été tacitement rejetée par les
sénateurs et les sénatrices. 8

MOTION
DATUM: 06.12.2022
GUILLAUME ZUMOFEN
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Etablierung einer strategischen Reserve in
der Energiebranche (Mo. 17.3970)

Energiepolitik

Gemäss Untersuchungen des Bundes ist die Stromversorgungssicherheit unter der
Energiestrategie 2050 auf absehbare Zeit gesichert. Um auch für extreme Situationen
gewappnet zu sein, wollte eine einstimmige UREK-NR mittels einer Motion im Rahmen
der Revision des StromVG eine zusätzliche strategische Reserve schaffen. Die
Kommission folgte damit einer Forderung des BFE, welche die Liberalisierung des
Strommarktes mit dieser Absicherung koppeln möchte. Der Bundesrat erachtete dieses
zusätzliche Sicherheitselement ebenfalls als sinnvoll und beantragte die Annahme der
Motion. In der Frühjahrssession 2018 nahm die grosse Kammer die Forderung
stillschweigend an. 9

MOTION
DATUM: 08.03.2018
MARCO ACKERMANN

La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du
Conseil des Etats (CEATE-CE) a recommandé, à l'unanimité, le rejet d'une motion de la
CEATE-CN. Si la CEATE-CE s'aligne sur les préoccupations de sa commission sœur, elle
explique qu'une réserve stratégique est déjà prévue dans la loi fédérale sur
l'approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (LApEl,
voir notre dossier). Elle précise également que le Conseil fédéral a adopté une
ordonnance sur une réserve hydroélectrique et validé le projet de centrale de réserve
de gaz à Birr. 
La motion a été tacitement rejetée par les sénateurs et les sénatrices, après avoir été
laissé en suspens durant quatre années. 10

MOTION
DATUM: 06.12.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

Geplante Revision des Energiegesetzes für
Fördermassnahmen ab 2023

Energiepolitik

Im April 2020 schickte der Bundesrat den Vorentwurf zur Revision des Energiegesetzes
in die Vernehmlassung. Das 2017 vom Schweizer Stimmvolk in einem Referendum mit
über 58 Prozent Ja-Anteil angenommene EnG soll damit teilweise erneuert werden. Als
Ziel der Revision nannte die Landesregierung die Stärkung der einheimischen
erneuerbaren Energien, indem die bestehenden Fördermassnahmen verlängert und
gleichzeitig wettbewerblicher ausgestaltet werden. Eckpfeiler der Revision stellen dabei
die Verlängerungen der geltenden Investitionsbeiträge für die Wasserkraft und andere
erneuerbare Energien um fünf Jahre bis ins Jahr 2035 dar. Des Weiteren soll ein
verbindliches Ausbauziel für die erneuerbaren Energien ins Gesetz aufgenommen
werden. Mit den Massnahmen könnten der Strombranche Planungs- und
Investitionssicherheit geboten werden, erklärte der Bundesrat weiter. Die
Vernehmlassung dauert bis Mitte Juli 2020. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.04.2020
MARCO ACKERMANN

Bereits kurz nach der Eröffnung der Vernehmlassung zur Revision des EnG war in den
Printmedien ein grosses Interesse am Entwurf zu vernehmen. So lobte etwa die NZZ,
dass auch während der Corona-Krise wichtige Dossiers weiterverfolgt und langfristige
Pendenzen nicht auf die lange Bank geschoben würden. Grob gesagt beinhaltete der
Vorentwurf zur Revision des Energiegesetzes eine Verlängerung der bestehenden
Investitionsbeiträge bis 2035 und den Ersatz von auslaufenden Einspeisevergütungen
durch einmalige Investitionsbeiträge bis 2035. Mit den Massnahmen soll nebst der
Förderung der erneuerbaren Energien auch eine verbesserte inländische
Stromversorgungssituation erreicht werden. 

Im Bereich von Windenergie, Biogas, Geothermie und neuen Kleinwasserkraftanlagen
sollen im direkten Nachgang an das auslaufende Einspeisevergütungssystem ab 2023
Investitionsbeiträge vergeben werden. Diese erste Massnahme soll bis ins Jahr 2035
laufen. Bei der Erweiterung von bestehenden Kleinwasserkraftanlagen soll das bisherige
und auf Ende 2030 befristete System von Investitionsbeiträgen ebenfalls bis 2035
verlängert werden. Ein kritischer Beitrag in der NZZ betitelte diese Massnahmen als

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.04.2020
MARCO ACKERMANN
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andauernde «Subventionswirtschaft». Damit sei das Schweizer Stimmvolk 2017 bei der
Abstimmung zum Energiegesetz getäuscht worden, als eine zeitliche Begrenzung der
Massnahmen und eine Beschränkung der Kosten propagiert worden seien. Unzufrieden
mit dem Massnahmenpaket zeigte sich gegenüber dem Tages-Anzeiger auch Erich von
Siebenthal (svp, BE), der eine verbesserte Unterstützung der Holzwirtschaft vermisste.
Seiner Meinung nach werde dieses inländische und nachhaltige Energiepotential im
Vorentwurf zu wenig berücksichtigt, zumal der Fokus nur auf der
Elektrizitätsproduktion, nicht aber auf der für die Holzbranche wichtigeren
Wärmebereitstellung liege, worauf er auch schon in einer Motion verwiesen hatte. Das
bisherige Recht sah seit 2018 bei Holzkraftwerken für die Elektrizitätsproduktion –
nicht aber bei jenen für die Wärmebereitstellung – einmalige Investitionsbeiträge bis
2029 vor, die mit der vorliegenden Revision bis 2035 verlängert werden sollen. 
Das bei der Grosswasserkraft bereits bestehende und bis 2030 befristete System von
Investitionsbeiträgen soll ebenfalls bis ins Jahr 2035 fortgesetzt werden. Hier schlug
der Bundesrat zudem vor, die Fördermittel aus dem Netzzuschlagsfonds für
Investitionsbeiträge für neue Anlagen von 0.1 auf 0.2 Rappen pro Kilowattstunde zu
verdoppeln. Das bestehende Fördervolumen würde damit auf CHF 100 Mio. erhöht. Bei
Erneuerungen von bestehenden Wasserkraftanlagen sollen künftig hingegen nur noch
kleinere Anlagen mit einer Leistung bis fünf Megawatt mit Investitionsbeiträgen
unterstützt werden, die grösseren Anlagen nicht mehr. Die bestehende Marktprämie
der Grosswasserkraft soll zudem wie geplant Ende 2022 auslaufen. Medienberichten
zufolge stehe jedoch ein Grossteil der Energiebranche den Investitionsbeiträgen
skeptisch gegenüber. Gemäss dem Tages-Anzeiger würden die Stromunternehmen sich
vielmehr eine Orientierung am System der EU wünschen, wo eine sogenannte gleitende
Marktprämie ausbezahlt werde. Bei einem solchen System würden die Stromkonzerne
mit den tiefsten Mindestpreisofferten den Zuschlag zugesichert bekommen. Das
Vergütungssystem würde immer dann greifen, wenn der Marktpreis für Strom unter
diesen abgemachten Mindestpreis fällt, ansonsten würden keine Prämien ausbezahlt.
Mit einem solchen System könnte über Jahre Investitionssicherheit geschaffen werden,
so die Strombranche. Gemäss Zeitungsberichten habe einzig der Berner
Energiekonzern BKW die Pläne des Bundesrates unterstützt, künftig nur noch
Investitionsbeiträge zu vergüten. 
Bei den grossen Fotovoltaikanlagen plante der Bundesrat, das auslaufende Modell mit
der Wahl zwischen Einspeisevergütung und Investitionsbeiträgen ab 2023 durch fixe
Einmalvergütungen, die im Rahmen von Ausschreibungen vergeben werden, zu
ersetzen. Diese wettbewerblichen Auktionen sollen die Förderung der Fotovoltaik
effizienter gestalten und als Hauptzuschlagskriterium den Fördersatz pro Kilowatt
Leistung verwenden. Jene Projekte mit den tiefsten Realisierungskosten sollen dann die
Einmalvergütungen erhalten. Mit dieser Massnahme könnten die verwendeten Mittel
möglichst effizient eingesetzt werden, versprach der Bundesrat. Mit dem
wettbewerblichen Ausschreibemodell nahm der Bundesrat zudem ein Anliegen von
parlamentarischen Vorstössen auf, die ähnliche Massnahmen verlangt hatten. Für kleine
Fotovoltaikanlagen sah der Vorentwurf ebenfalls Investitionsbeiträge bis 2035 vor, die
die bereits bestehenden und auf Ende 2030 befristeten Investitionsbeiträge verlängern
sollen.
Sich finanziell beteiligen wollte der Bundesrat ab 2023 auch an den
Projektierungskosten bei Wasserkraft-, Windkraft- und Geothermievorhaben. Damit
wollte die Regierung primär verhindern, dass mögliche Projekte aufgrund der
Planungskosten gar nicht erst in Betracht gezogen werden. 
Der Bundesrat wollte aber nicht nur bei den Projektierungskosten, sondern auch bei
den Überwachungskosten in der Geothermie ansetzen und das Monitoring der ETH und
der Kantone für die Erdbebensicherheit mit jährlich CHF 800'000 vergüten. Damit
sollen die wissenschaftliche Überwachung und Gewährleistung der Sicherheit bei
Geothermiebohrungen sichergestellt werden.
Des Weiteren sah der Bundesrat vor, dass er künftig flexiblere Vorgaben zu Angaben auf
serienmässig hergestellten Anlagen, Fahrzeugen und Geräten machen darf, was
vorwiegend die Angaben zum Energieverbrauch und zu Energiekostenaspekten auf der
Energieetikette betreffe. Insbesondere bei den international wenig standardisierten
Fahrzeugangaben erhoffte sich der Bundesrat eine Verbesserung der Transparenz für
Konsumentinnen und Konsumenten erreichen zu können, indem präzisere und aus
verhaltensökonomischer Sicht wirksamere Informationen angegeben werden. Nebst
den aufzudruckenden Informationen soll auch die Berechnungsgrundlage für die
Vergabe der Energieeffizienzkategorie flexibel angepasst werden können, indem
beispielsweise auch Kriterien wie der Energieverbrauch für die Herstellung und die
Entsorgung miteinbezogen werden. Dank der Flexibilität bei den Vorgaben und bei den
Berechnungskriterien soll der Bundesrat zuletzt die Möglichkeit erhalten, sich künftigen
Regelungen der EU anzupassen.  
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Ein letztes wichtiges Element des Entwurfs war schliesslich die
Verbindlichkeitserklärung der bisherigen Ausbauziele für die erneuerbaren Energien,
die nun konkret Einzug ins Gesetz halten sollen. Gemäss dem Tages-Anzeiger habe
Energieministerin Simonetta Sommaruga dieses Anliegen im Bundesrat erfolgreich
durchringen können. 
Nebst den Massnahmen erläuterte der Bundesrat auch den Finanzierungsaspekt. Die
Instrumente sollen mit dem bereits heute bestehenden Netzzuschlag von 2.3 Rappen
pro kWh finanziert werden. Konsumentinnen und Konsumenten müssten somit keine
höheren Abgaben entrichten, jedoch den bestehenden Zuschlag über eine längere Zeit
bezahlen. Dieses Vorhaben kritisierte VSE-Präsident Michael Wider in einem Interview
mit der NZZ. Wider forderte, dass die Schweizer Konsumentinnen und Konsumenten für
eine sichere und nachhaltige inländische Stromversorgung tiefer in die Tasche greifen
müssten. Die geplanten Massnahmen schafften zu wenig Anreize und Sicherheiten für
Investitionen im Inland. Beiträge im Tages-Anzeiger verwiesen zudem auf einen Bericht
der ElCom, worin die Aufsichtsbehörde vor einer Stromversorgungslücke im Winter
warnte. Daran könne auch die vorgesehene Revision mit den vorgeschlagenen
Massnahmen wenig ändern, kritisierte etwa Alt-BDP-Ständerat und Elcom-Präsident
Werner Luginbühl (BE) in ebendieser Zeitung. Die Vernehmlassung der umfassenden
und heiss diskutierten Vorlage dauerte bis Mitte Juli 2020. 12

Das Urteil über die bundesrätlichen Pläne zur Revision des EnG fiel in der
Vernehmlassung im Frühling und Sommer 2020  grundsätzlich positiv aus.
Mehrheitlich begrüsst wurden insbesondere das Ziel zum Erhalt der
Versorgungssicherheit sowie die Verlängerung und Optimierung der
Fördermassnahmen im Bereich der erneuerbaren Energien und der Wasserkraft. Dem
Kerngehalt der Vorlage, mehr Anreize für Investitionen in Anlagen zur Stromproduktion
aus erneuerbaren Energien zu schaffen, wurde damit mehrheitlich zugestimmt.
Insbesondere auch die Unterstützung der Wasserkraft und die damit einhergehende
Stärkung der Winterstromproduktion fanden in der Vernehmlassung Anklang.
Mehrheitlich zugestimmt wurde des Weiteren dem Vorhaben, die Ausbauziele für die
Elektrizitätsproduktion aus erneuerbaren Energien bis 2050 im Gesetz festzuschreiben.

Einige Vernehmlassungsteilnehmende wünschten sich die Einführung eines Energie-
Lenkungssystems, anerkannten aber, dass dieses Vorhaben bereits in der Vorlage des
Bundesrates für ein Klima- und Energielenkungssystem gescheitert war.
Kritik gab es seitens der Regierungskonferenz der Gebirgskantone (RKGK) für die
Massnahmen im Bereich der Wasserkraft: Nach Ansicht der Gebirgskantone sollte der
Wasserkraft in der Revision mehr Gewicht beigemessen werden. Die RKGK forderte die
Einführung eines Mechanismus, der bei Tiefpreisphasen die Erträge für Strom aus
Wasserkraft absichert. Ein solcher Mechanismus (bspw. eine gleitende Marktprämie)
wurde in der Vernehmlassung von verschiedensten Seiten diskutiert. Energieministerin
Simonetta Sommaruga plante bei der Wasserkraft zudem, dass künftig nur noch
Kraftwerks-Neubauten finanziell unterstützt werden, Erneuerungsarbeiten an
bestehenden Anlagen jedoch nicht mehr. Die Konferenz der kantonalen
Energiedirektorinnen und -direktoren (EnDK) sowie die RKGK hätten es aber begrüsst,
die Investitionsbeiträge auch für bestehende grosse Wasserkraftanlagen zu erhalten.
Der VSE warnte in der Aargauer Zeitung davor, dass dadurch nur noch Notreparaturen
vorgenommen und echte Investitionen in das zentrale Rückgrat der Schweizer
Stromversorgung gefährdet würden. Gleichzeitig mahnte die EnDK, dass die
Absicherungsmechanismen für eine sichere Stromversorgung EU-kompatibel
auszugestalten seien, um Konflikte zu vermeiden. Allgemein stufte die Energiewirtschaft
die vorgeschlagenen Massnahmen als zu gering ein, um einen ausreichenden Anreiz für
Investitionen in erneuerbare Energien bieten zu können. 
Grundsätzlich kritisch zur Vorlage äusserte sich unter den grossen Parteien die SVP, die
eine Weiterführung der finanziellen Unterstützung für den Ausbau der erneuerbaren
Energien ablehnte. Die vom Stimmvolk 2017 angenommenen Massnahmen seien nur als
Anschubfinanzierung gedacht gewesen und dürften nicht verlängert werden,
argumentierte die Partei. Ins gleiche Horn bliesen auch einige Wirtschafts- und
Gewerbeverbände (bspw. Economiesuisse und der SGV). 
Allgemein wurde von vielen Vernehmlassungsteilnehmenden die Verknüpfung der
vorliegenden EnG-Revision mit der Revision des StromVG (Strommarktliberalisierung)
gewünscht, da die beiden Projekte viele Parallelen aufwiesen und inhaltlich eng
zusammenlägen. 13

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 12.07.2020
MARCO ACKERMANN
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Mitte November 2020 gab der Bundesrat bekannt, die Revision des EnG zusammen mit
der Revision des StromVG unter dem Mantelerlass «Bundesgesetz für eine sichere
Stromversorgung mit erneuerbaren Energien» zusammenzuführen. Er kam damit einer
mehrfach in der EnG-Vernehmlassung geäusserten Forderung entgegen, die beiden eng
verknüpften Vorlagen in einem gemeinsamen Dossier anzugehen. Die
Unterstützungsmassnahmen für erneuerbare Energien und die Wasserkraft sollen damit
den zweiten Liberalisierungsschritt des Schweizer Strommarktes (Revision StromVG)
begleiten. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.11.2020
MARCO ACKERMANN

Erhöhung der Planungssicherheit für Projekte
für Anlagen von nationalem Interesse zur
Nutzung erneuerbarer Energien (Mo.
20.4268)

Alternativenergien

Im Rahmen der Behandlung einer parlamentarischen Initiaitve Kamerzin (cvp, VS; Pa.Iv.
20.441) beschloss die UREK-NR im Herbst 2020 deutlich mit 21 Stimmen zu 1 Stimme
bei 1 Enthaltung eine eigene Motion zur Erhöhung der Planungssicherheit bei
erneuerbaren Energievorhaben einzureichen. Die Energiekommission wollte damit die
Realisierung von erneuerbaren Energieprojekten von nationalem Interesse
vereinfachen und beschleunigen, indem solche Anlagen bereits in der Gesamtplanung
einer Interessenabwägung zwischen Nutzungs- und Umweltinteressen unterzogen
werden. Die langwierigen Prozesse im konkreten Bewilligungsverfahren würden damit
entfallen, da Verbände und Kantone bereits bei der übergeordneten Gesamtplanung
einbezogen würden. Bei den Investorinnen und Investoren in erneuerbare
Energieprojekte könne damit Investitionssicherheit geschaffen werden, erhoffte sich
die Kommission weiter. Im Gegensatz zur parlamentarischen Initiative Kamerzin, die
erneuerbare Energieprojekte von nationalem Interesse grundsätzlich als vorrangig
einstufen möchte, wollte die UREK-NR mit der Motion diese Interessenabwägung
zwischen Nutzungs- und Umweltinteressen nicht aushebeln, sondern diese Abwägung
in eine übergeordnete Stufe (Gesamtplanung) versetzen. In seiner Stellungnahme Ende
November 2020 begrüsste der Bundesrat die Absicht der Kommission zur
Beschleunigung der Verfahren, verwies aber auf die fehlenden Kompetenzen des
Bundes für die Erstellung verbindlicher Raumpläne im Bereich der
Energieerzeugungsanlagen. Er empfahl die Motion deshalb zur Ablehnung, merkte aber
an, dass er bei einer allfälligen Annahme im Erstrat einen Abänderungsantrag im
Zweitrat beantragen werde, damit der Bund künftig die Bestrebungen der Kantone
besser fördern und koordinieren könne. 15

MOTION
DATUM: 27.10.2020
MARCO ACKERMANN

In der Sommersession 2021 nahm der Nationalrat eine Motion seiner UREK zur
Erhöhung der Planungssicherheit für erneuerbare Energieprojekte von nationalem
Interesse mit 121 zu 59 Stimmen bei 5 Enthaltungen an. Ziel der Motion war es, dass die
Bewilligungsverfahren für die Erstellung neuer Produktionsanlagen von erneuerbaren
Energien nicht durch Beschwerden in die Länge gezogen werden und eine Abwägung
der verschiedenen nationalen Interessen in einem früheren Stadium vorgenommen
wird. Eine solche Positivplanung soll auch mit entsprechenden Fristen ergänzt werden.
Wie Bundesrätin Simonetta Sommaruga erklärte, stimme der Bundesrat dem Anliegen
inhaltlich zu. Da allerdings der verfassungsrechtliche Rahmen dem Bund in dieser
Angelegenheit (Raumplanung, Wasservorkommen, Rechtsweggarantie) keine
Kompetenzen einräume oder Grenzen setze, schlug sie vor, dass der Bundesrat
stattdessen beauftragt werden soll, im Rahmen der verfassungsrechtlichen
Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass die verschiedenen Akteure besser
zusammenarbeiten und gemeinsam Verfahrensbeschleunigungen prüfen. Einen
entsprechenden Änderungsantrag werde der Bundesrat im Ständerat einreichen,
erklärte die Energieministerin kurz vor Annahme der Motion. 16

MOTION
DATUM: 03.06.2021
MARCO ACKERMANN
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La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du
Conseil des Etats (CEATE-CE) a recommandé à l'unanimité le rejet d'une motion qui
demande de créer une base légale pour une planification positive des installations qui
produisent de l'énergie renouvelable. Si elle rejoint les objectifs de sa commission
sœur (CEATE-CN), elle a rappelé que différentes mesures avaient été intégrées à la loi
fédérale sur l'approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies
renouvelables (LApEl) (MCF 21.047). Elle a notamment cité la primauté du
développement des énergies renouvelables sur la protection de l'environnement, la
suspension jusqu'en 2035 des débits résiduels dans la loi fédérale sur la protection des
eaux (LEaux), ainsi que la promotion des installations solaires. Par conséquent, la
CEATE-CE estime que le mandat de la motion est rempli. La chambre des cantons a
tacitement rejeté la motion. 17

MOTION
DATUM: 06.12.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

Bundesgesetz über eine sichere
Stromversorgung mit erneuerbaren Energien
(Revision des EnG & Revision des StromVG;
BRG 21.047)

Energiepolitik

Im November 2020 gab der Bundesrat bekannt, die beiden umfangreichen Revisionen
des EnG und des StromVG zusammen als Mantelerlass unter dem Namen
«Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien»
zusammenzuführen. Der Bundesrat kam damit einer in der Vernehmlassung von
verschiedensten Seiten geäusserten Forderung nach, die beiden eng verstrickten
Vorlagen als gemeinsames Paket zu bündeln. Im Wesentlichen gab die Landesregierung
bekannt, an den Grundzügen der beiden Vernehmlassungspapiere festhalten zu wollen.
Mit dem Mantelerlass sollen so einerseits die Stromproduktion aus erneuerbarer
Energie gefördert sowie besser integriert und andererseits die
Stromversorgungssicherheit des Landes gestärkt werden.

Mit der Revision des EnG sollen die Rahmenbedingungen auf dem Schweizer
Strommarkt so ausgestaltet werden, dass der Zubau der Stromproduktion aus
erneuerbaren Energien gefördert wird. Die Verlängerung der bestehenden
Investitionsbeiträge bis ins Jahr 2035 wollte der Bundesrat deshalb mit einer
Beibehaltung des maximalen Netzzuschlags von 2.3 Rappen pro Kilowattstunde (kWh)
Strommenge finanzieren. Umsetzen wollte der Bundesrat insbesondere auch die im
Vorentwurf vorgesehene Ablösung des Ende 2022 auslaufenden
Einspeisevergütungssystems durch Investitionsbeiträge. Unbeirrt von der Kritik der
Wasserkraftbranche hielt der Bundesrat auch am Vorhaben fest, künftig nur noch
kleineren, bestehenden Wasserkraftanlagen bei Erneuerungsarbeiten finanziell unter
die Arme zu greifen. Neue Grosswasserkraftwerke sollen aber – wie in der
Vernehmlassung vorgesehen – mit einem doppelten Fördermittelanteil (von 0.1
Rappen/kWh auf 0.2 Rappen/kWh) aus dem Netzzuschlagsfonds unterstützt werden.
Auf viel Zuspruch gestossen war in der Vernehmlassung insbesondere auch die
Einführung von Auktionen für die Vergabe der finanziellen Zuschläge bei grossen
Fotovoltaikanlagen, die der Bundesrat nun auf diese Weise umsetzen wollte.
Auktionierte Einspeisevergütungen, sogenannte gleitende Marktprämien, wie sie
teilweise in der Vernehmlassung gefordert worden waren, wollte der Bundesrat
hingegen nicht aufnehmen, da sie zu höheren Kosten führen würden. Eine solche
Vergütungsart hatte in der Vernehmlassung insbesondere die Wasserkraftlobby
gefordert, die sich ein System wie in der EU wünschte. Ebenfalls wurde in der Vorlage
keine technologieoffenere Formulierung für finanzielle Unterstützungsmassnahmen
vorgesehen, wie es einige Vernehmlassungsteilnehmende gefordert hatten. Der
Bundesrat wollte damit die Förderung explizit nur auf erneuerbare Energieträger
lenken. Weiterhin aus dem Vorentwurf beibehalten wollte der Bundesrat die
Kostenbeteiligungen für Projektplanungsarbeiten im Bereich von Wasserkraft-,
Windkraft- und Geothermieanlagen. Des Weiteren sollen die vorgesehenen
Anpassungen für die Angaben auf serienmässig hergestellten Anlagen, Fahrzeugen und
Geräten sowie die Monitoringbeiträge für Erdbebenrisiken bei Geothermieprojekten
wie im Vorentwurf vorgeschlagen umgesetzt werden. 
Wichtige Anpassungen gegenüber dem Vernehmlassungspapier machte der Bundesrat
hingegen bei den Ausbauzielen, die neu ins Gesetz aufgenommen werden sollten. Er
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orientierte sich dabei an den neuen Energieperspektiven 2050+: Für den
Produktionsausbau bei den erneuerbaren Energien setzte er die Messlatte gegenüber
der Vernehmlassung höher und legte den Zielwert für zusätzliche Kapazitäten für das
Jahr 2035 neu bei 17 Terawattstunden (TWh; bisher 11.4 TWh) und für das Jahr 2050 bei
39 TWh (bisher 24.2 TWh) fest. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 produzierten die Schweizer
Stromkraftwerke gemäss Gesamtenergiestatistik netto rund 67.8 TWh elektrische
Energie – der geforderte Ausbau bis 2035 um 17 TWh würde in diesem Kontext demnach
einer Steigerung von ca. 25 Prozent und bei jenem bis 2050 mit 39 TWh einer
Steigerung von ca. 58 Prozent gleichkommen. 
Beibehalten wollte der Bundesrat die Ausbaubauziele bei der Stromproduktion aus
Wasserkraft (37.4 TWh für 2035, 38.6 TWh für 2050). Tiefer setzte die Landesregierung
hingegen die Ziele für die Senkung des Stromverbrauchs an: So sollen zwar die
gesetzten Gesamtenergieverbrauchsziele pro Kopf gesenkt werden, bei der
Herabsetzung des Stromverbrauchs pro Kopf schwenkte der Bundesrat hingegen zurück
und senkte den Zielwert für 2050 gegenüber dem Basisjahr 2000 auf -5 Prozent statt
bisher auf -18 Prozent. Die durch das Netto-Null-Ziel bedingte Elektrifizierung
erfordere, dass viele andere Energieträger durch Strom abgelöst werden, weshalb der
Elektrizitätsbedarf nur bedingt gesenkt werden könne, argumentierte er. Zudem wollte
der Bundesrat schweizweite Programme zur Förderung der Standard-Energieeffizienz
einführen, die im Rahmen des bestehenden Budgets der wettbewerblichen
Ausschreibungen «ProKilowatt» finanziert würden. Neu in den Entwurf aufgenommen
wurde schliesslich das Ziel, dass das UVEK in Zusammenarbeit mit den Kantonen und
dem Bundesrat prüft, wie der Ersatz von elektrischen Widerstandsheizungen
ausgeweitet und beschleunigt werden kann.  

Bei der Revision des StromVG wollte der Bundesrat an der vollständigen Öffnung des
Strommarktes festhalten. Die dezentrale Stromproduktion soll damit gestärkt und
besser in den Markt integriert werden. Ein bereits im Vernehmlassungspapier 2018
vorgesehenes Grundversorgungsmodell soll allerdings nicht wie damals geplant nur zu
einem bestimmten Anteil, sondern zu hundert Prozent aus erneuerbarem Strom
bestehen, wie es beispielsweise die Grüne Partei gefordert hatte. In der
Vernehmlassung hatte die Strombranche die regulierten Preise für das
Grundversorgungsmodell kritisiert. An diesen Tarifvorgaben wollte der Bundesrat aber
festhalten. Einführen möchte er eine in der Vernehmlassung mehrheitlich gelobte
Speicherreserve, die Stromengpässe in den Wintermonaten – auch aufgrund der mit
dem schrittweisen Atomausstieg wegfallenden Bandenergie – entschärfen soll. Bis ins
Jahr 2040 soll deshalb die Speicherwasserkraft dank spezifischer Investitionsanreize
um 2 TWh ausgebaut werden. Sollte dies nicht mit Wasserkraftprojekten erreicht
werden können, so wären auch andere CO2-neutrale Technologien zu berücksichtigen,
um eine Selbstversorgungsfähigkeit von 22 Tagen sicherstellen zu können, präzisierte
der Bundesrat das Vorhaben gegenüber dem Vernehmlassungsentwurf. Eine weitere
Energiereserve soll durch Auktionen vergeben werden und Extremsituationen abfedern
können. Die teilnehmenden Energiebetreiberfirmen sollen dazu ebenfalls im Rahmen
des Netznutzungsbeitrags entschädigt werden. In Kombination mit dem EnG könnten
gemäss Bundesrat zudem spezifische Anreize geschaffen werden, damit auch
erneuerbare Energieträger den Versorgungsengpässen in den Wintermonaten
Gegensteuer bieten können. Bemerkenswert war hierbei, dass der Bundesrat auch den
Bau von CO2-kompensierten Gaskraftwerken nicht ausschloss, falls die mit
erneuerbaren Anlagen erwünschte Reservekapazität nicht innert gegebener Frist
aufgebaut werden könnte. Die in der Vernehmlassung umstrittene vollständige Öffnung
des Messwesens wollte der Bundesrat beibehalten. Des Weiteren beinhaltete das
bundesrätliche Vorhaben auch viele weitere, teilweise technische Massnahmen aus
dem Vernehmlassungsentwurf wie die Sunshine-Regulierung, die verbesserte
Transparenz für die Verbrauchenden, Instrumente für eine erhöhte Nutzungsflexibilität,
die Verbesserung der Governance-Strukturen bei der für die Abwicklung der
Förderprogramme zuständigen Pronovo AG und die verursachergerechtere Umsetzung
der Netztarifierung. Abschliessend betonte der Bundesrat auch, dass mit der Revision
nichts an der bestehenden Interessenabwägung zwischen Natur- und Heimatschutz
einerseits sowie der Energienutzung andererseits geändert werde.  

Ende 2020 beauftragte der Bundesrat das UVEK damit, bis Mitte 2021 eine
entsprechende Botschaft zum umfassenden Mantelerlass vorzulegen. 18
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Wie der Bundesrat im November 2020 versprochen hatte, legte er im Sommer 2021
dem Parlament die Botschaft zum «Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung
mit erneuerbaren Energien» (Revision des EnG und Revision des StromVG) vor. Wie
die Westschweizer Zeitung «Tribune de Genève» resümierte, baue das
«Mammutprojekt», mit welchem «Bern einen Black-out verhindern möchte», grob auf
drei Pfeilern auf. 

Erstens will der Bundesrat die Produktion von erneuerbarem Strom vorantreiben und
den Energieverbrauch pro Kopf senken. Im Gegensatz zum bestehenden Energiegesetz
sollen deshalb neu die Zielwerte für 2035 und 2050 im Ausbau der erneuerbaren
Energien sowie in der Senkung des Energieverbrauchs pro Kopf verbindlich in den
Gesetzestext aufgenommen werden. Gegenüber dem Jahr 2000 soll so beispielsweise
der Energieverbrauch pro Kopf bis 2035 um 43 Prozent, bis ins Jahr 2050 gar um über
50 Prozent gesenkt werden. Bei den Förderinstrumenten für die erneuerbaren
Energien plante der Bundesrat, diese bis 2035 zu verlängern und marktnah
auszugestalten, wie er in seiner Medienmitteilung erklärte. Kernelement bildet dabei
der Ersatz des bestehenden Einspeisevergütungssystems durch das Prinzip von
Einmalvergütungen, die neu bis zu 60 Prozent der Investitionskosten decken können.
Die Massnahmen sollen bewirken, dass bis 2050 der Zielwert von 39 TWh erneuerbarer
Stromproduktion pro Jahr (exkl. Wasserkraft) erreicht wird. Bei der Wasserkraft soll bis
2050 eine Produktion von 38.6 TWh erreicht werden. Betreffend die Finanzierung
wollte der Bundesrat bei den bestehenden Rahmenbedingungen bleiben: Die
Fördermassnahmen sollen durch die Beibehaltung des derzeit bestehenden
Netzzuschlags von 2.3 Rappen pro Kilowattstunde durch die Stromkonsumentinnen und
-konsumenten finanziert werden. 
Zweitens plante der Bundesrat, mehr Reservekapazitäten für die Wintermonate zu
schaffen, in denen die Schweiz von Importen aus dem Ausland abhängig ist. Die
inländische Stromnachfrage soll einerseits durch den zusätzlichen Zubau von 2 TWh
Stromproduktion, die im Winter zur Verfügung stehen, sichergestellt werden. Prinzipiell
handle es sich hierbei um Speicherwasserkraftwerke, wie der Bundesrat in der
Botschaft präzisierte, es könnten aber auch andere Technologien, zum Beispiel
Gaskombikraftwerke, in Betracht gezogen werden, falls die Ziele mit der
Grosswasserkraft nicht erreicht werden sollten und «solange das Kriterium der
Klimaneutralität (übergeordnetes Netto-Null-Ziel) effektiv erfüllt wird». Nebst dem
Zubau der Winterkapazitäten soll andererseits eine strategische Energiereserve
geschaffen werden, die gegen Ende des Winters, wenn viele Stauseen bereits leer sind,
die Nachfrage decken kann. Die Zurückbehaltung von Produktionskapazitäten in den
Stauseen soll entsprechend finanziell entschädigt werden. 
Drittens wollte der Bundesrat den zweiten Öffnungsschritt wagen und den Strommarkt
vollständig liberalisieren. Dadurch, dass Endkonsumentinnen und Endkonsumenten
ihren Anbieter frei wählen können und der Markt neu ausgestaltet wird, sollen letztlich
die erneuerbaren Energien besser ins System eingebunden werden und innovative
Geschäftsmodelle entstehen. Als Schutz vor Preismissbrauch soll es für kleinere
Unternehmen (mit einem jährlichen Verbrauch unter 100'000 kWh) sowie für Haushalte
weiterhin eine Grundversorgung geben. Diese soll aber ausschliesslich aus einem
einheimischen und erneuerbaren Strommix bestehen. Weiter beinhaltete das
Gesetzespaket technische und regulatorische Anpassungen bei der Netzregulierung, bei
der Datenerhebung und im Messwesen. Diese sollen unter anderem die Kosteneffizienz
verbessern, die Datensicherheit erhöhen und zu einer verursachergerechten
Tarifierung führen. 

Der Bundesrat strich in seiner Medienmitteilung vornehmlich die klimapolitischen
Bestrebungen hervor. Der Schritt sei nötig, um die langfristigen Klimaziele und die
Bestrebungen gemäss der Energiestrategie 2050 – beispielsweise den Ausstieg aus der
Atomenergie – erreichen zu können, erklärte er. Deshalb setze die Landesregierung auf
einen starken Ausbau der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien im Inland.
Schliesslich gab der Bundesrat auch zu bedenken, dass der Abbruch der Verhandlungen
über ein institutionelles Abkommen mit der EU den Abschluss eines bilateralen
Stromabkommens nicht «in nützlicher Frist» in Aussicht stelle, weshalb die Netz- und
Versorgungssicherheitssituation analysiert werden müsse. Der vorliegende Entwurf
schaffe durch die Winterreserve und den allgemeinen Zubau mehr Sicherheit in der
Stromversorgung. Dennoch seien für die Sicherstellung der kurzfristigen
Versorgungssicherheit zusätzliche Massnahmen zu prüfen, fügte die Landesregierung
an. 19
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En juin 2021, le Conseil fédéral a adopté le message sur la loi fédérale relative à un
approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables. Cette loi
vise deux objectifs: une dynamisation de la production d'énergie renouvelable et un
renforcement de la sécurité d'approvisionnement de la Suisse. Si ces thématiques ont
animé les débats sous la Coupole depuis plusieurs année, elles ont pris une plus grande
ampleur en 2022. En effet, la guerre en Ukraine couplée à une forte volatilité sur les
marchés internationaux de l'énergie font peser une menace permanente de pénurie
d'électricité sur la Suisse. Cette épée de Damoclès a logiquement influencé les débats
au sein du Conseil des États. Ces débats se sont d'ailleurs écoulés sur plusieurs
journées.
Conscients des hypothétiques, mais néanmoins profondes, conséquences d'une
pénurie d'électricité sur la société et l'économie helvétique, les parlementaires ont
remodelé le projet initial du Conseil fédéral avec des objectifs beaucoup plus
ambitieux. Pour commencer, ils ont fixé les seuils de production d'énergie renouvelable
à 35 TWh en 2035 et 45 TWh en 2050, au lieu de 17 TWh et 39 TWh, comme prévu par le
gouvernement. Afin d'atteindre ces objectifs, une majorité du Conseil des États a
préconisé une accélération et facilitation des procédures pour les installations
produisant de l'énergie renouvelable. Les sénateurs et sénatrices, notamment du PLR
et de l'UDC, se sont succédé.e.s à la barre pour fustiger les dispositions
environnementales qui mettraient des bâtons dans les roues à la production d'énergie
renouvelable en Suisse. A gauche, les parlementaires ont également reconnu l'urgence
de la situation sur le front de l'énergie, mais estiment néanmoins qu'il n'est pas
judicieux de donner carte blanche à la production d'énergie, au détriment de
l'environnement. D'après eux, il est impératif de trouver un équilibre. Si, après de
nombreux échanges, la chambre des cantons a finalement décidé d'octroyer aux
grandes installations destinées aux énergies renouvelables le statut d'intérêt national,
et de permettre ainsi des procédure accélérées, elle n'a pas pour autant recalé les
dispositions environnementales. Dans la même logique, les parlementaires ont
également diversifier les mécanismes de soutien financier afin d'accélérer la
production d'énergie renouvelable. Les contributions d'investissement ont été validées
pour les différentes sources d'énergie renouvelable comme l'hydroélectrique, l'éolien,
le solaire, le biogaz et la géothermie. De plus, une prime de marché flottante a été
proposée afin d'augmenter l'électricité injectée sur le réseau.
Du côté de la production hivernale, le Conseil des États a décidé, après de nombreuses
tergiversations, d'accélérer la réalisation de quinze projets hydroélectriques. Ces
centrales devraient permettre de faire face à la forte demande en électricité en hiver,
notamment liée au chauffage, mais surtout de contrer l'instabilité sur les marchés
internationaux de l'énergie en renforçant la production et le stockage d'énergie
indigène. Cette mesure a été validée par 24 voix contre 21, grâce à une alliance de la
gauche et de l'UDC. Cette mesure prend le contre-pied du Conseil fédéral qui
préconisait une augmentation de 2 TWh de la production des centrales électriques en
hiver, et également de la CEATE-CE qui proposait un mécanisme en cascade selon les
scénarios des deux derniers hivers. 
Le Conseil des États a également rappelé le rôle de modèle de la Confédération et des
cantons. Dans cette logique, les toits et façades des infrastructures fédérales,
compatibles avec des installations photovoltaïques ou solaires thermiques, devront
êtres équipés en conséquence. Ce rôle de modèle vaut aussi pour l'efficacité
énergétique.
Par contre, les sénateurs et sénatrices ont finalement refusé, par 23 voix contre 19,
d'obliger l'assainissement des chauffages et de forcer l’installation d'énergie
renouvelables dans les nouveaux bâtiments. D'un côté, la gauche a pointé du doigt la
nécessité d'économiser l'énergie, et non pas de seulement en produire plus. D'un autre
côté, la droite a brandi l'argument de l'interventionnisme étatique.
Finalement, la chambre des cantons a rejeté l'ouverture et la libéralisation complète du
marché de l'électricité. Si elle a donc maintenu sa confiance dans le monopole des
gestionnaires de réseau, elle a précisé que des communautés électriques devraient
pouvoir voir le jour. Ces communautés permettent une gestion libre de la production et
de la consommation d'électricité à l'intérieur de la communauté et donc
indépendamment du réseau. 
Après plusieurs journées de débats fleuves, ainsi qu'une cascade de modifications du
projet gouvernemental, les sénateurs et sénatrices ont finalement validé à l'unanimité
cette réforme de l'énergie, sans faire de vagues additionnelles. 20
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Le Conseil national s'est emparé du dossier de la réforme de l'énergie. A l'identique du
Conseil des Etats, les députés et députées n'ont pas remis en question l'urgence de
développer les énergies renouvelables en Suisse, afin de dessiner une politique
énergétique helvétique sûre et indigène. Ce premier examen de la réforme de l'énergie
aura duré trois jours. Il a été le théâtre de débats intenses entre la gauche et le camp
bourgeois qui ont dû, l'un et l'autre, faire des concessions pour atteindre un
consensus. Lors du vote sur l'ensemble, le projet a été adopté par 104 voix contre 54 et
33 abstentions. L'UDC garnit les rangs des opposants à la réforme de l'énergie, et les
Vert-e-s enfilent le costume des abstentionnistes. 
Dans l'ensemble, les modifications relatives au projet initial du Conseil fédéral sont la
réponse à des objectifs de production d'électricité que le Conseil national a voulu
ambitieux. Tout comme la chambre haute, la chambre basse a validé une production
d'électricité grâce aux énergies renouvelables de 35TWh en 2035  et de 45TWh en
2050, énergie hydraulique non compris. Ces seuils sont largement supérieurs aux
objectifs proposés par le Conseil fédéral, à savoir, 17 TWh en 2035 et 39 TWh en 2050.
En ce qui concerne l'énergie hydraulique, le Conseil national a revu à la hausse les
exigences initiales. Elles sont désormais fixées à 37,9 TWh en 2035 et 39,2 TWh en
2050. En outre, pour sécuriser l'approvisionnement électrique en hiver, les réserves
des centrales hydroélectriques devront être augmentées de 6 TWh au lieu des 2 TWh
souhaités par le gouvernement. Afin de remplir ces objectifs, les députés et députées
ont dû réviser le projet du gouvernement à coup de compromis. 
Premièrement, les installations hydrauliques, photovoltaïques, éoliennes et les
centrales de pompage-turbinage bénéficieront d'autorisations de construire facilitées
si elles sont décrétées d'intérêt national. Ces autorisations facilitées pourront être
attribuées à des infrastructures de plus petites tailles si les objectifs fixés ne sont pas
atteints. A l'inverse de la proposition du Conseil des Etats, cette décision a été perçue
par la gauche comme un pied-de-nez à la protection de la nature et du paysage. De
plus, Delphine Klopfenstein Broggini (vert-e-s, GE) a pointé du doigt l'incohérence avec
les décisions de la récente table ronde sur l'énergie hydraulique. Elle a notamment
interrogé le Parlement sur la raison d'être des quinze projets hydrauliques prioritaires,
si tous les projets d'énergies renouvelables bénéficient d'une accélération de
procédure. 
Deuxièmement, la protection de la biodiversité et les débits résiduels ont été au cœur
des débats. Le Conseil national, à l'inverse du Conseil des Etats, n'a pas autorisé des
nouvelles infrastructures dans les biotopes d'importance nationale. En revanche, la
proposition de la CEATE-CN d'instaurer des mesures de protection, de remplacement
et de reconstitution, en cas d'atteinte à la biodiversité pour les lieux inscrits dans un
inventaire de la loi fédérale sur la protection de la nature (LPN), a été rejetée de
justesse par la chambre. Le camp bourgeois a réussi à dégager une majorité avec 97
voix contre 92 et 3 abstentions. Finalement, les débits résiduels dans les cours d'eau
ont fait couler beaucoup d'encre. Le camp bourgeois a imposé sa décision de
suspendre les débits résiduels lors de rénovations ou renouvellement des concessions
des centrales hydrauliques. D'après la gauche, cette décision «empiète inutilement sur
la protection de l'eau et de la biodiversité». Même la CEATE-CN et le Conseil fédéral
ont plaidé contre ces décisions afin d'éviter de mettre en péril l'ensemble de la
réforme à cause de ce seul point. La crainte d'un référendum a résonné dans les
tranchées du Parlement. 
Troisièmement, le Conseil national a appuyé sur l'accélérateur pour l'énergie solaire.
Dans les faits, non seulement l'ensemble des nouveaux bâtiments de plus de 300m2
devront être équipés de panneaux solaires, mais également les bâtiments existants de
plus de 300m2 en cas de rénovation de la toiture, sauf exceptions liées à la rentabilité
ou à l'impossibilité technique. La CEATE-CN souhaitait aller encore plus loin en
imposant cette obligation d'installation de panneaux solaires pour tous les grands
bâtiments, sauf ceux d'habitation, d'ici 2031. L'UDC et le PLR ont respectivement
pointée du doigt une obligation trop onéreuse pour les agriculteurs et les PME. Les
difficultés d'approvisionnement et les délais d'installations des panneaux solaires ont
également été critiqués. Mais encore, les nouveaux parkings de plus de 250m2 devront
installer des panneaux solaires, ainsi que les parkings existants de plus de 500m2. Cette
décision a été combattue en vain par l'UDC qui a critiqué une «intrusion dans la vie des
propriétaires». 
Quatrièmement, l'efficacité énergétique a été au cœur des débats. Dans l'ensemble, le
camp bourgeois a réussi à limiter les mesures proposées par la gauche. Ainsi, ni les
logements de vacances avec des systèmes de régulation du chauffage intelligents, ni les
chauffe-eaux électriques, ni l'assainissement des bâtiments énergivores ne seront
impactés par la réforme. 
Cinquièmement, la chambre haute a accompagné ces mesures de contributions
d'investissements pour les installations hydroélectriques, éoliennes, photovoltaïques,
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de biogaz et de géothermie, mais pas les centrales de pompage-turbinage. L'électricité
injectée dans le réseau sera rétribuée grâce à la hausse du prix du kWh à 2,3 centimes
pour l'ensemble des consommateurs et consommatrices d'électricité. 
La réforme de l'énergie retourne au Conseil des Etats pour l'élimination des
divergences. 21

Si la réforme de l'énergie avance au Parlement, les sénateurs et sénatrices ont freiné
les ardeurs du Conseil national. Pour commencer, le Conseil des Etats a empoigné le
dossier brûlant des débits résiduels. Au printemps 2023, la chambre du peuple avait
décidé de suspendre les prescriptions relatives aux débits résiduels pour renforcer la
production hydroélectrique. Or, cette mesure a depuis fait face à une levée de
boucliers des associations en faveur de la nature et de l'environnement. Ainsi, à la
tribune de la chambre des cantons, Lisa Mazzone (verts, GE) a pointé du doigt «une
quantité énergétique vraiment minime», mais une mesure «qui a un impact très
important sur la nature». Au contraire, le groupe du Centre a rappelé que chaque
kilowatt-heure comptait. Il a donc argumenté en faveur de la suspension des débits
résiduels. Au final, le groupe du Centre a proposé que le Conseil fédéral puisse
temporairement suspendre les prescriptions relatives aux débits résiduels en cas de
menace sur la sécurité d'approvisionnement énergétique. Ce compromis a rallié, in
extremis, la majorité des député.e.s. Il a été adopté par 22 voix contre 23, avec la voix
prépondérante de la présidente centriste du Conseil des Etats, Brigitte Häberli-Koller
(centre, TG). 
Les sénateurs et sénatrices ont ensuite freiné l'offensive solaire du Conseil national.
Selon la chambre des cantons, cette offensive doit être en adéquation avec le respect
de la propriété privée et la souveraineté des cantons. Par 29 voix contre 12, la chambre
haute a adopté l'obligation d'utiliser l'énergie solaire sur les toits des nouveaux
bâtiments de plus de 300 m2. Cette mesure remplace la proposition des député.e.s
d'obliger les nouveaux bâtiments et les bâtiments rénovés de plus de 300m2 d'équiper
leurs toitures de panneaux solaires. En ce qui concerne les parkings, l'obligation
d'installer des panneaux photovoltaïques a été refusée par 23 voix contre 19. Face à ces
décisions, le groupe des Vert-e-s a brandi la menace de l'initiative populaire. 
Stefan Engler (centre, GR) a remis sur la table le débat autour des communautés
électriques locales. Ces communautés doivent permettre une gestion autonome de
l'approvisionnement en leur sein. Le député des grisons préconisait d'annuler cette
décision, déjà validée par les deux chambres. Par 26 voix contre 12, les communautés
électriques sont maintenues dans la réforme de l'énergie. En revanche, il a été décidé
qu'elles devraient s'implanter sur le territoire d'une seule commune. 
De plus, le Conseil des Etats et le Conseil national se sont alignés sur l'interdiction
d'installer des panneaux solaires dans les biotopes d'importance nationale et les
réserves sauvagines et d'oiseaux migrateurs, mais avec des exceptions pour les
nouvelles marges proglaciaires et les plaines alluviales alpines. Cette introduction
d'exceptions a fait grincer des dents la défense de la nature et de l'environnement. Les
deux chambres ont également validé l'ajout de la centrale hydroélectrique de Chlus,
dans les Grisons sur la liste de projets devant bénéficier d'une procédure d'autorisation
accélérée, et sur une autre sujet, l'amende de CHF 100'000 pour la vente à l'étranger
d'énergie qui proviendrait d'un appel à la réserve d'énergie. 22
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La réforme de l'énergie a continué son ping pong entre la chambre du peuple et celle
des cantons lors de la session d'automne 2023. Plusieurs points de dissensions
demeuraient. 
Premièrement, les deux chambres ont trouvé un consensus sur les débits résiduels. Le
Conseil national, par 122 voix contre 67, a décidé d'octroyer une marge de manœuvre
au Conseil fédéral pour réduire temporairement les débits résiduels dans les cours
d'eau pour les barrages. Néanmoins, cette dérogation ne sera possible qu'en cas de
menace de pénurie d'électricité. Cette solution, validée par 30 voix contre 14 au
Conseil des Etats, permet de lever l'épée de Damoclès du référendum que le parti
écologiste avait brandi. 
Deuxièmement, les député.e.s et sénateur.trice.s ont peiné à trouver un compromis sur
les panneaux solaires. D'un côté, le Conseil national a adopté, par 133 voix contre 55, la
proposition du Conseil des Etats d'obliger l'installation de panneaux solaires sur les
bâtiments d'une surface supérieure à 300m2. D'un autre côté, la volonté du Conseil
national d'obliger les nouveaux parkings de plus de 500m2, et les anciens parkings de
plus de 1'000m2, de prévoir des panneaux solaires n'a pas trouvé grâce aux yeux des
sénateurs et sénatrices. Si la gauche a regretté que le potentiel solaire ne soit pas
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suffisamment exploité, la droite n'a pas voulu de cette intrusion dans la liberté
économique. 
Troisièmement, le Parlement s'est accordé sur le rôle-modèle que l'Administration
fédérale doit jouer. Elle devra donc réduire sa consommation d'énergie de 53 pour cent
(par rapport à l'année 2000) d'ici 2040. Le Conseil national souhaitait étendre cette
obligation aux administrations cantonales, mais la chambre des cantons a mis son veto.
Finalement, les objectifs d'efficacité énergétique ont été étendus aux fournisseurs
d'électricité, en plus des gestionnaires de réseau de distribution.
Après élimination des divergences, les deux chambres se sont félicitées d'avoir fait
suffisamment de compromis pour pouvoir ficeler la réforme de l'énergie avant l'hiver
2023/2024. 23

Le Conseil national et le Conseil des Etats ont validé la loi relative à un
approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables. Cette
réforme de l'énergie concrétise la Stratégie énergétique 2050. Son objectif est d'éviter
une pénurie d'électricité en augmentant durablement la production d'énergie
renouvelable indigène. Au final, cette réforme a été marquée par la tension constante
entre les objectifs énergétiques et les objectifs de protection de la nature et de la
biodiversité. 
Pour commencer, les deux chambres ont fixé des objectifs de production d'énergies
renouvelables ambitieux qui dépassent les objectifs initialement proposés par le
Conseil fédéral. La production d'électricité grâce aux énergies renouvelables –
hydraulique non compris – devra être de 35 TWh en 2035 et 45 TWh en 2050. Pour sa
part, l'énergie hydraulique devra représenter 37.9 TWh en 2035 et 39.2 TWh en 2050.
Ensuite, les grandes installations de production d'énergie renouvelable seront
désormais d'intérêt national. Leur installation prime donc sur la protection de la nature
et du paysage. Dans cette optique, seize projets hydroélectriques ont été sélectionnés
pour bénéficier d'une accélération des procédures. En revanche, la gauche a réussi à
maintenir la protection des biotopes d'importance nationale et des réserves sauvagines
et d'oiseaux migrateurs. 
Du côté des panneaux solaires, l'obligation d'installation ne portera que sur les
bâtiments d'une surface supérieure à 300m2. Malgré de longs échanges entre les deux
chambres, toutes les obligations relatives au parking ont été supprimées. Les débits
résiduels ont également créé la controverse. Les écologistes n'ont d'ailleurs pas hésité
à brandir la menace du référendum. Au final, le Conseil fédéral pourra réduire
temporairement les débits résiduels des cours d'eau des barrages en cas de menace de
pénurie d'électricité. Ce compromis, qui garantit une certaine flexibilité pour le
gouvernement mais maintient un certain degré de protection de la nature et de la
biodiversité, a convaincu, à tort de satisfaire, tous les député.e.s et sénateur.trice.s.
En ce qui concerne la libéralisation du marché de l'électricité, le Parlement n'en a pas
voulu. En revanche, l'électricité injectée dans le marché sera rétribuée avec une prime
de marché flottante et des communautés électrique pourront se développer.
Finalement, une réserve stratégique d'énergie a été élaborée et l'Administration
fédérale devra jouer un rôle-modèle en réduisant sa consommation de 53 pour cent
d'ici à 2040. 
Sous la Coupole fédérale, on s'est félicité d'un projet, fruit de compromis, qui envoie
un «signal fort» et permet de «grandes avancées». Lors du vote sur l'ensemble, le
projet de réforme de l'énergie a été adopté par 177 voix contre 19 et aucune abstention
au Conseil national et par 44 voix contre 0 au Conseil des Etats. Seules des voix éparses
au sein de l'UDC n'ont pas goûté à cette réforme. Elles ont ainsi signalé leur
mécontentement en votant contre leur ministre de l'énergie Albert Rösti. 24
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Albert Rösti, ministre de l'énergie, n'a pas eu beaucoup de temps pour savourer la
concrétisation de la réforme de l'énergie. Bien qu'issue d'un accord transpartisan, et
alors que les grandes associations comme le WWF ou ProNatura avaient indiqué ne pas
soumettre de référendum, la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité
sûr reposant sur des énergies renouvelables a été attaquée en référendum par des
citoyens et citoyennes qui estiment «inacceptable» que la nature passe
systématiquement au second plan. Cette première salve a ensuite été appuyée par la
Fondation Franz Weber qui a également lancé un référendum estimant que cet acte
modificateur unique est une menace pour la nature et le paysage. S'ouvre donc un
nouveau chapitre dans le livre de la réforme de l'énergie. 25
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Avec 63'277 signatures valables, le référendum sur la loi fédérale relative à un
approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables a
abouti. L'objet sera soumis à une décision populaire lors des votations de juin 2024. La
presse prédit une campagne intense. 26
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Ausbau der Fotovoltaik (Mo. 19.4243)

Alternativenergien

Eine von Jacques Bourgeois (fdp, FR) eingereichte Motion forderte, dass der Bundesrat
sicherstellt, dass der Ausbau der Fotovoltaik vorangetrieben wird. In Zusammenarbeit
mit den Kantonen soll er dafür sorgen, dass bei allen Neubauten an den dafür
geeigneten Stellen Sonnenpaneele anstelle von herkömmlichen Ziegeln verwendet
werden. Eigentümerinnen und Eigentümer sollen die entsprechenden Kosten
schweizweit steuerlich im Sinne des StHG von den Kantons- und Gemeindesteuern
abziehen können, forderte der Freiburger Ständerat weiter. Der Bundesrat zeigte sich
in seiner Stellungnahme über das Ziel der Motion, den Ausbau der Fotovoltaik
voranzutreiben, erfreut. Jedoch mahnte Energieministerin Simonetta Sommaruga in
der Herbstsession 2021 davor, mit dieser Motion in die in der Bundesverfassung
festgelegten Kompetenzen der Kantone einzugreifen. So sei einerseits die Festlegung
von Massnahmen über den Energieverbrauch im Gebäudebereich den Kantonen
vorbehalten, andererseits sei die Massnahme im Bereich der Steuerharmonisierung
heikel. Zudem müssten nebst der Himmelsausrichtung noch andere Kriterien bei der
Entscheidung über den wirtschaftlich sinnvollen Bau von Sonnenpaneelen
berücksichtigt werden und es dürfe keine steuerliche Privilegierung von
Fotovoltaikanlagen gegenüber anderen energetischen Investitionen geben. Bei
Annahme der Motion würde der Bundesrat deshalb im Ständerat eine Anpassung der
Regelung beantragen, wonach die Kompetenzen der Kantone nicht tangiert werden und
der Bundesrat dafür sorgt, dass nicht alle, sondern nur alle geeigneten Neubau-Dächer
mit Sonnenpaneelen ausgestattet werden. Der Nationalrat stimmte der Motion mit 191
zu einer Stimme bei zwei Enthaltungen deutlich zu. 27
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La motion du député Bourgeois (plr, FR) a pour objectif de renforcer le développement
de l'énergie photovoltaïque. Elle préconise une obligation d'installation de panneaux
solaires sur les nouveaux bâtiments, et une déduction fiscale des coûts afin de ne pas
pénaliser les propriétaires. Si la Commission de l'environnement, de l'aménagement du
territoire et de l'énergie du Conseil des Etats (CEATE-CE) rejoint les objectifs du
motionnaire, elle a recommandé, à l'unanimité, le rejet de la motion. La CEATE-CE a
indiqué que la modification urgente de la loi sur l'énergie (Iv.pa. 21.501) obligeait
l'utilisation de panneaux solaires pour les bâtiments de plus de 300 mètres carrés de
surface déterminante. Bien que le volet sur les déductions fiscales ne soit pas inclus
dans cette réforme, la CEATE-CE estime que l'objectif de la motion est rempli. Les
sénateurs et sénatrices se sont alignées sur la recommandation de la commission. Elles
ont tacitement rejeté la motion. 28
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Energiestrategie 2050. Mehr Spielraum in
dezentralen Strukturen (Mo. 19.4162)

Energiepolitik

In der Herbstsession 2021 behandelte der Nationalrat eine Motion Grossen (glp, BE) zur
Anpassung der Netzregulierung an die Entwicklung von dezentralen Strukturen.
Konkret forderte der GLP-Politiker, dass Netznutzer und Netzbetreiber künftig verstärkt
mittels flexiblen Preisen auf die Belastung von Stromnetzen reagieren können. Da mit
der Energiestrategie 2050 mehr Strom in dezentralen Strukturen (beispielsweise
Solaranlagen in den Alpen) produziert werden wird, soll mithilfe von Preissignalen eine
möglichst effiziente Nutzung der bestehenden Netzkapazitäten angestrebt und ein
unnötiger und teurer Netzausbau (zur Erhöhung der Kapazitäten) vermieden werden. So
ist das bestehende Netz stärker darauf ausgerichtet, Kapazitäten zwischen den
zentralen Stromproduktionsstätten und den grossen Verbrauchszentren
bereitzustellen. Wenn künftig aber Strom an vielen verschiedenen Orten –
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beispielsweise auf Dächern mit Fotovoltaikanlagen – produziert wird, werden die Netze
künftig anders belastet. Das Ziel der Motion ist es demnach, möglichst mit den
bestehenden Kapazitäten zu arbeiten und zeitliche Schwankungen in der Nutzung zu
glätten. Würden Spitzenzeiten nicht geglättet, wären grosse Investitionen in den
Netzausbau nötig. Die «Netztarifierung muss dringend weiterentwickelt werden, damit
anstelle von Anreizen für teure Netzverstärkungen, so wie es heute ist, Anreize für eine
effiziente Netznutzung, für eine dezentrale Produktion, für eine dezentrale Speicherung
und für Quartierstromlösungen sowie zur Nutzung von Flexibilitäten gesetzt werden»,
begründete der Berner Nationalrat seinen Vorstoss vor dem Plenum. Wie
Energieministerin Simonetta Sommaruga im Rat erläuterte, begrüsse der Bundesrat das
Ansinnen sehr und sehe die Herausforderungen, die mit der dezentralen
Stromproduktion einhergehen. Der Bundesrat lehne aber den Vorstoss ab, da im
Mantelerlass zur Revision des StromVG und des EnG bereits Massnahmen zur Steigerung
der Effizienz der Stromnetze vorgesehen seien und die Vorlage bereits an den
Ständerat überwiesen worden sei. Die Bundesrätin schlug deshalb vor, entsprechende
Ideen im Rahmen der Beratungen zu diesem wichtigen Revisionspaket einzubringen
und die bereits vorgeschlagenen Massnahmen genauer zu betrachten, bevor weitere
Gesetzesanpassungen ins Auge gefasst würden. Die Mehrheit der grossen Kammer
wollte an der Motion festhalten und überwies die Motion mit 141 Stimmen zu 53
Gegenstimmen bei 1 Enthaltung an den Ständerat. Die Gegenstimmen stammten
allesamt aus der geschlossenen SVP-Fraktion. 29

La Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie
(CEATE-CE) a recommandé, par 9 voix contre 1, le rejet de la motion du député
vert'libéral Grossen (pvl, BE). La motion souhaitait favoriser la production décentralisée
d'électricité renouvelable grâce à une libéralisation du marché, et donc une plus
grande marge de manœuvre au niveau de la tarification. Pour la CEATE-CE, la sénatrice
Baume-Schneider (ps, JU), a indiqué que le projet de loi fédérale relative à
l'approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables (LApEl)
révisait partiellement la tarification électrique. Par exemple, elle a cité une révision de
la tarification qui permet aux gestionnaires de réseau d'utiliser des tarifs dynamiques.
Par conséquent, la CEATE-CE n'estime pas nécessaire d'ouvrir à nouveau la discussion.
La motion a été tacitement rejetée par les sénateurs et les sénatrices. 30

MOTION
DATUM: 06.12.2022
GUILLAUME ZUMOFEN

Encourager la production d'électricité
indigène en rendant possible l'accès au
réseau électrique (Mo. 20.3730)

Netz und Vertrieb

Afin d'encourager la production d'électricité indigène, le député vaudois Frédéric
Borloz (plr, VD) a déposé une motion qui charge le Conseil fédéral de donner accès au
réseau électrique aux personnes produisant leur propre électricité. D'après le député,
l'injection de la surproduction d'électricité au prix moyen du courant empêche la
rentabilité des installations privées, car les coûts d'utilisation du réseau sont imputés
aux petits producteurs. Par conséquent, un accès à la commercialisation, avec une
exonération totale ou partielle des coûts d'utilisation du réseau, serait une forte
incitation à installer des systèmes privés à petite échelle. Une telle commercialisation
de l'électricité produite à petite échelle devrait permettre de se rapprocher des
objectifs de durabilité et d'approvisionnement énergétique.
Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion. D'un côté, il a indiqué que la révision de la
loi sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) répondait partiellement aux attentes
de la motion. D'un autre côté, il a mentionné une étude en cours, sur l'exonération de
l'utilisation du réseau, au sein de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Finalement, il a
précisé qu'en cas d'acceptation de la motion par le premier conseil, il recommanderait
au deuxième conseil une transformation de l'objet en mandat d'examen.
Lors du vote à la chambre du peuple, la motion a été adoptée par 140 voix contre 48.
Seul l'UDC s'est opposée à la motion. 31
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Afin de renforcer la production d'électricité indigène, le député Borloz (plr, VD)
recommande un accès au réseau électrique pour les personnes  produisant leur
propre électricité. A l'inverse du Conseil national, la Commission de l'environnement,
de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats (CEATE-CE) a
préconisé, à l'unanimité, le rejet de la motion. Elisabeth Baume-Schneider (ps, JU),
pour la CEATE-CE, a indiqué que la loi fédérale d'approvisionnement en électricité sûr
reposant sur des énergies renouvelables (LApEl; MCF 21.047) prévoyait l'introduction de
communautés énergétiques locales. Ainsi, les membres de la communauté pourraient
vendre l'électricité excédentaire qu'ils produisent. D'après la commission, ces
communautés énergétiques locales remplissent l'objectif du député vaudois. Les
sénateurs et sénatrices ont rejeté tacitement la motion. 32
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